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Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen der beteiligten Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange zum Entwurf
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1 Bergamt Stralsund

Frankendamm 17
18439 Stralsund

12.03.2026 X

2 Handelsverband Nord e.V.
Jahnstraße 3d
17033 Neubrandenburg

11.03.2026 X

3 Hauptzollamt Stralsund
Postfach 2264
18409 Stralsund

16.03.2026 X

4

Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessung
und Katasterwesen
Postfach 12 01 35
19018 Schwerin

24.02.2026 X

5

Landesamt für Kultur und Denkmal-
pflege M-V
Postfach 11 12 52
19011 Schwerin

24.02.2026 X

6 Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern
Forstamt Jägerhof
Hainstraße 5
17493 Greifswald-Eldena

24.02.2026 X

7 Landkreis Vorpommern-Greifswald
Feldstraße 85 a
17489 Greifswald

20.03.2026 X

8 Landkreis Vorpommern-Greifswald
Untere Immissionsschutzbehörde
Feldstraße 85 a
17489 Greifswald

24.03.2026 X

9 Landkreis Vorpommern-Greifswald
Untere Naturschutzbehörde
Feldstraße 85 a
17489 Greifswald

10.04.2026 X
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10 Landesamt für Umwelt, Naturschutz

und Geologie M-V
Goldberger Straße 12b
18273 Güstrow

19.03.2026 X

11 Polizeiinspektion Anklam
Friedländer Str. 13
17389 Anklam

24.02.2026 X

12 Straßenbauamt Neustrelitz
Hertelstraße 8
17235 Neustrelitz

26.02.2026 X

13 Staatliches Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Vorpommern
Abteilung Landwirtschaft und
Flurneuordnungsbehörde
Badenstraße 18
18439 Stralsund

09.03.2026 X

14 Staatliches Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Vorpommern Abteilung
Naturschutz, Wasser und Boden
Badenstraße 18
18439 Stralsund

16.03.2026 X

15 Deutsche Telekom Technik GmbH
Holzweg 2
17438 Wolgast

27.02.2026 X

16 Wasser- und Bodenverband
Insel Usedom – Peenstrom
Am Erlengrund 1 D
17449 Mölschow

11.03.2026 X

17 Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung –
Festland Wolgast
Bahnhofstr. 98
17438 Wolgast

26.02.2026 X
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Stellungnahme Nr. 1 Abwägung ja nein Enth.

--------

- Die gegebenen Hinweise sind bereits teilweise in der Begründung unter Punkt 4.4
„Sonstige Angaben, Belange des Bergamtes Stralsund“ enthalten. Die Angaben
werden auf die nebenstehende Stellungnahme angepasst.
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Stellungnahme Nr. 1 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 2 Abwägung ja nein Enth.

--------



13. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Wolgast
i.V.m. der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb östlich der Hufelandstraße“ der Stadt Wolgast

Juni 2026

Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf Seite 6

Stellungnahme Nr. 3 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 3 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Begründung unter
Punkt 4.4 „Sonstige Angaben, Belange des Hauptzollamtes Stralsund“ ergänzend auf-
genommen.
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Stellungnahme Nr. 4 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Begründung unter
Punkt 4.4 „Sonstige Angaben, Belange des Landesamtes für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern“ ergänzend aufgenommen.
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Stellungnahme Nr. 5 Abwägung ja nein Enth.

--------
- Der gegebene Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

--------
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Stellungnahme Nr. 6 Abwägung ja nein Enth.

--------
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Stellungnahme Nr. 7 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 7 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Begründung unter
Punkt 4.4 „Sonstige Angaben, Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald,
Sachgebiet Verkehrsstelle“ ergänzend aufgenommen.

- Eine Stellungnahme liegt nicht vor.

- Der gegebene Hinweis ist bereits in der Begründung unter Punkt 2.1 Ziel und Zweck
der Planung enthalten.

- Der vorangestellte Begriff „Planzeichnung“ ist bei der nachrichtlichen Darstellung des
FNPs ersatzlos gestrichen.

- Zur Anstoßwirkung und Orientieurng wird die Straßenbezeichnung „Hufelandstraße“
ergänzt.

- Die Rechtsgrundlagen wurden aktualisiert.

- Die Planfassug wird mit Seitenzahlen ergänzt.
- Die Sortierung der Anlagen wurde geprüft und verändert. Das Emissions- und

Immissionsgutachten wurde jetzt als Anlage 2 der Planunterlagen beigefügt.
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Stellungnahme Nr. 7 Abwägung ja nein Enth.

- Das Schallgutachten ist ein externes Fachgutachten zum Bebauungsplan Nr. 41. Der
Planungswillen der Stadt Wolgast bleibt dadurch weiterhin wert- und werbeneutral,
auch wenn das Logo des Fachbüros auf jeder Seite der Unterlage vorhanden ist.
Das Fachgutachten ist lediglich eine Anlage zur Begründung. Die Begründung zum
Bebauungsplan Nr. 41 ist weiterhin wert- und werbeneutral verfasst.

- Die Seitenzahlen wurden durch den Fachgutachter geprüft.

- Der gegebene Hinweis wird beachtet. Die Unterlagen sowie das Schallgutachten
werden angepasst und überarbeitet.

- Es liegt keine Stellungnahme vor.

- Eine Stellungnahme liegt vor.

- Eine Stellungnahme liegt vor.

--------
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Stellungnahme Nr. 8 Abwägung ja nein Enth.

- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Das Schallguatchten wird über-
arbeiten und erneut zur Prüfung vorgelegt.
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Stellungnahme Nr. 8 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 9 Abwägung ja nein Enth.

--------
--------

--------
--------
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Stellungnahme Nr. 10 Abwägung ja nein Enth.

--------
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Stellungnahme Nr. 11 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 12 Abwägung ja nein Enth.

--------
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Stellungnahme Nr. 13 Abwägung ja nein Enth.

--------

--------

- Der gegebene Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahme Nr. 14 Abwägung ja nein Enth.

.

--------

--------
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Stellungnahme Nr. 15 Abwägung ja nein Enth.

- Die gegebenen Hinweise werden berücksichtigt. Sie werden in die Begründung unter
Punkt 4.4 „Sonstige Angaben, Belange der Deutschen Telekom Technik GmbH“ er-
gänzend aufgenommen.
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Stellungnahme Nr. 15 Abwägung ja nein Enth.
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Stellungnahme Nr. 16 Abwägung ja nein Enth.

--------
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Stellungnahme Nr. 17 Abwägung ja nein Enth.

--------


